Melchior - Abschiebungshaft

Anmerkungen zur Entscheidung des OLG Celle vom 19.05.2003


MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR
Anmerkungen zur Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle vom 19. Mai 2003 - 17 W 40/03 - (Anhang zum Kommentar):

I.

Die Entscheidung betrifft das Verfahren nach § 10 Abs. 2 FEVG. Der Betroffene (ein vietnamesischer Staatsangehöriger) hatte nicht den Verlängerungsbeschluss des Amtsgerichts vom 16.1.2003 angefochten, sondern nach Ablauf der Frist für die sofortige Beschwerde einen Haftaufhebungsantrag nach § 10 Abs. 2 FEVG gestellt (Antrag vom 19.2.2003).

II.

Nach § 10 Abs. 2 FEVG können der Betroffene und die anderen nach § 6 Abs. 2 FEVG am Verfahren beteiligten Personen jederzeit vor Ablauf der angeordneten Hafthöchstdauer die Haftaufhebung bei dem Amtsgericht beantragen. Ein solcher Antrag ist zu prüfen und zu bescheiden. Wird der Antrag nach § 10 Abs. 2 FEVG abgelehnt, stehen die üblichen Rechtsmittel (sofortige Beschwerde und  sofortige weitere  Beschwerde) zur Verfügung. Hiervon geht auch das OLG Celle zu Recht als selbstverständlich aus. Dass eine Entscheidung des Amtsgerichts, welche einen Antrag nach § 10 Abs. 2 FEVG ablehnt, mit der Beschwerde und der weiterer Beschwerde angefochten werden kann, war bislang auch nicht in Streit (vgl. z.B. OLG Stuttgart in FGPrax 1996, 40; BayObLGZ 1998, 177 ff ; OLG Düsseldorf vom 24.07.2002 in Anhang zum Kommentar; Brandenburg. OLG vom 05.08.2002 in Anhang zum Kommentar). Die demgegenüber von dem OLG Düsseldorf in einer Entscheidung vom 16.04.2003 - I-3 Wx 116/03 - vertretene Auffassung, dass gegen die Zurückweisung eines Antrags nach § 10 Abs. 2 FEVG ein Rechtsmittel nicht gegeben sei, ist - soweit feststellbar -  bisher vereinzelt geblieben. 

III.

Bei einem Haftaufhebungsantrag nach § 10 Abs. 2 FEVG ist zu prüfen, ob sich der Betroffene zu Recht in Haft befindet. Bei dieser Prüfung gibt es, wie das OLG Celle in Übereinstimmung mit der herrschenden Auffassung zu Recht festgestellt hat, keinerlei Präklusionen, und zwar weder durch Rechtskraft des Anordnungsbeschlusses noch durch eine Beschränkung des Aufhebungsverfahrens auf neue Tatsachen. Die Regelungen in § 10 Abs. 1 und Abs. 2 FEVG sollen sicherstellen, dass eine (aus welchen Gründen auch immer)  als rechtswidrig erkannte Haft sofort beendet werden kann. Dabei darf die Formulierung in § 10 Abs. 1 FEVG, dass die Entscheidung aufzuheben sei, wenn der Grund für die Freiheitsentziehung "weggefallen" ist, nicht irritieren. Was nämlich bei einem Wegfall des Grundes für die Freiheitsentziehung gilt, muß umso mehr gelten, wenn ein Grund für die Freiheitsentziehung zu keiner Zeit  bestanden hat. 

Auch § 18 Abs. 2 FGG steht einer jederzeitigen Haftbeendigung durch den Amtsrichter nicht entgegen. Das Abänderungsverfahren ist, soweit es um die Aufhebung einer Haftanordnung nach Maßgabe des FEVG geht, in § 10 FEVG spezialgesetzlich geregelt, so dass insoweit die Regelungen des FGG nicht gelten (siehe § 3 Satz 2 FEVG). 

IV.

Ob zur Begründung der unbeschränkten Nachprüfbarkeit im Haftauf-hebungsverfahren auf allgemeine Grundsätze zur Rechtskraft von Entscheidungen in Freiheitsentziehungssachen zurückgegriffen wer-den muß, erscheint allerdings fraglich.  Nach diesseitiger Auffassung ergibt sich die unbeschränkte Nachprüfbarkeit unmittelbar aus § 10 FEVG. Die Regelung des § 10 FEVG erlaubt dann die Aussage, dass Haftanordnungen keiner materiellen Rechtskraft fähig sind (weil sie nach § 10 FEVG jederzeit revidiert werden können). Ob eine solche Aussage (keine materielle Rechtskraft) auf alle Entscheidungen in Freiheitsentziehungssachen ausgedeht werden kann, erscheint eher fraglich. Aus jüngster Zeit sind in diesem Zusammenhang zwei Entscheidungen zu erwähnen. Das OLG Oldenburg hatte sich in einer  Entscheidung vom 16.04.2003 - 13 W 30/03 - mit der Frage zu befassen, inwieweit eine Haftanordnung auf Gründe gestützt werden kann, die in einem früheren Verfahren als nicht ausreichend angesehen wurden, und hierzu festgestellt, dass die in der Erstentscheidung abgehandelten (und  dort als nicht ausreichend angesehenen) Gründe jedenfalls für sich allein wegen der Rechtskraft des Erstbeschlusses nicht geeignet seien, eine neue Haftanordnung zu tragen.  Außerdem hat das Schleswig-Holsteinische OLG in der Entscheidung vom 28.03.2003 - 2 W 207/02 - in Anhang zum Kommentar zu einem Feststellungsantrag nach § 13 Abs. 2 FEVG ausgeführt, dass die Entscheidung hierüber mit materieller Rechtskraftwirkung unter den Beteiligten ausgestattet sei und in späteren Verfahren bindend als richtig hingenommen werden müsse.

V.

Der Antrag auf Beendigung der Haft nach § 10 Abs. 2 FEVG war im konkreten Fall damit begründet worden, dass mit einer Abschiebung innerhalb des angeordneten Haftzeitraums nicht zu rechnen sei. Es handelt sich insoweit um eine typische Fallgestaltung. Sobald feststeht, dass die Abschiebung innerhalb des angeordneten Haftzeitraums nicht durchgeführt werden kann, und auch eine Haftverlängerung nicht in Betracht kommt, ist der Betroffene sofort aus der Sicherungshaft zu entlassen, da die Fortsetzung der Haft nicht mehr der Sicherung der Abschiebung dienen kann. Die bisweilen zu beobachtende Praxis, auch in solchen Fällen, die Haft bis zum letzten Tag des in der Haftanordnung vorgesehenen Zeitraums fortzusetzen, ist rechtswidrig. Kommt die Ausländerbehörde ihrer Verpflichtung, die Haft abzubrechen, nicht nach, ist ein Antrag nach § 10 Abs. 2 FEVG geboten.

VI.

Ergänzend ist zu der Entscheidung des OLG Celle noch auf zwei weitere Punkte hinzuweisen:

a)  Gleichzeitig mit der Erstanordnung waren die Entscheidungen über die Fortdauer der Haft demjenigen Amtsgericht übertragen worden, in dessen Bezirk die Abschiebungshaft vollzogen wird. Dass diese in anderen Bundesländern nicht zu beobachtende Praxis (Abgabe ohne konkreten Anlass zugleich mit der Erstanordnung) mit § 103 Abs. 2 Satz 2 AuslG nicht vereinbar ist, ist zwar von dem OLG Celle schon früher gerügt worden (vgl.  OLG Celle vom 13.02.2003 - 17 W 6 + 7/03) , wird aber inzwischen offenbar folgenlos hingenommen. 

b)  Das Landgericht hatte dem Betroffenen im Rahmen des § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG vorgehalten, dass er die eingetretene Verzögerung der Passersatzpapierbeschaffung auch deshalb selbst zu vertreten habe, weil er selbst Passersatzpapiere habe beantragen können. Das OLG Celle hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ein solcher Unterlassensvorwurf nur erhoben werden könne, wenn der Betroffene zu solchen eigenen Aktivitäten (neben dem offiziellen Passersatzbe-schaffungsverfahren)  vergeblich aufgefordert worden sei und solche Eigenaktivitäten die Sache auch tatsächlich beschleunigt hätten.       

Bearbeitet am 18.08.2003

Nachtrag:

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Beschluss vom 05. Oktober 2004 - I-3 Wx 255/04 - klargestellt, dass auch die Ablehnung eines Haftaufhebungsantrages nach § 10 Abs. 2 FEVG mit den üblichen Rechtsmitteln anfechtbar ist (allgemeine Meinung) und dass an gegenteiligen Entscheidungen nicht festgehalten werde.

Nachgetragen am 30.10.2003
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